
Ausfertigung

i
Landgericht Berlin

Einstweilige Verfügung
Beschluss

Geschäftsnummer; 16 0 428/15 20.10.2015

In der einstweiligen Verfugungssache

des Herrn

Bedin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt
Robert Rechner,

Georgenstraße 35,10117Berlin-

gegen

Spanien,

3L,

'r 08037 Barcelona,

Antragstellers,

Antragsgegnenn,

vJSa iftewege der einstweiligen Verfügung, und zwar wegen besonderer Dringlichkeit ohne mund-
-iLllij^^rhandlung. gemäß §§ 935 ff-, 91 ZPO angeordnet:

1. Der Antragsgegnerin wird bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwider
handlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise
Ordnungshaft, cxler einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten

untersagt,

zu Zwecken der Werbung Im geschäftlichen Verkehr das nachfolgend abgebildete Foto

.Brandenburg Gate - West I Bertin, Geimany"

ohne Erlaubnis des Antragstellers öffentlich zugänglich zu machen,
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insbesondere wie dies am 01/10/2015 unter der URL
ht^:/Mww.facäxx3k.com-'

wie nac^ilbigend abgöDiiuei goownenon isu
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2. Dia Antragsg^nerin hat die Kosten Ver^rens zu tr^en.

3. DarVerfahfensvirert wird auf 4.000,00 EUR festgesetzt

GrOndö

Er tebe straHg^«®timiiteh8 Foto grat^anen. Die Antrag^^rjerin (tote es unter der im Te
nor benannten Adre^ im Internet auf .Faoettook" fOr Wertmawedce vawendet. ohne datDr eine
- ge««rbliche - Lizenz von ihm oder mit ihm kooperferewter Agenhiren erworben zu haben.

Das Landgericht Beriin tot intematiönai und autrii SrUlch zusfindig, da sh^ die angegriffene Wer
bung fOr Jobangörote bei Amazon Deutschland atadrftckitoh an JJeutsche" und damit be-
stimmungsgemSB auch an intemetnutzerin ganz Dautsohiand - hier Bortin - richtet

Daraus folgt der geiteiid gemachte Unteriässungsanqrrudi d^ Antia^lers gemäB §§ 97
Abs. 1,72.19a UrhG. Das Foto ist jedenlalto als .Liehtbiiir im Sinne dw UrhQ g«tchQtzti so
dass offen bleiben kann, ob es sich audr um ein Uchtbildwerk handät Die Antragsg^nerin hat
dieses verwendet ohne zuvor die erforderlichen Nützungsrecdite eingeholt zu haben. Soweit sie
vorgeriehtlich eir^ewandt hat eine unen^^icha .creaflve oommtHi Hcence-fDr nicht gewerbliche
Zwedte erworben zu haben, ist di% unertieblirjh, da die sIrdtgegenäSndItehe Nutzung unzweifeF
haft im geschafMitdiai yerkdrrzum Zwecke der Werbung erfolgte. Die durch die RerMsverietzung
begründete Wtalerhplunpaefahr hätte nur durch At^abe einer stratoewehrten Unterlassungser
klärung ausge^mt wtetfen können, die die Antr^sgegnerin aber auf die vorgerichtflehe Abmah-
nung hin verwe^ert hat

Die vom Antrag abatotdrentfo Tenorierung beruht auf § ̂  ZPO und hat insovinit keine Teilzu-
föckwelsung zur Folge.

Die Dringilchkdt des Verfögutfosan^ruchs gemäß §§ 935,940 ergibt sKdi h^ daraus, dass
es dem Inhaber eiites absoluten Rechte - wie hier des Urheberrechte - mT^lich^n muss, sich mit
sofortiger Wirkung g^en die Verletzung seiner Rechte zu verteidigen.

Die Nebenentscheidungen bmrhen auf §§ 91,3 ZPO. Der Verfahrertewert beträgt 2« des Wertes
der Hauirisache, den cte Aniragsteltor in der vo^arichtltehen Abmahnung seibst m# 6.000,- €
beziffert hat



S^fi €ie Entscheidung lohnen ̂ e Widerspruch einlegen,

t. Müssen Sie sich aiiwalllichveFtreteiT lassen?

Sie müssen sich durdi eine Rechtsanwgffin oder einen Rechtsanwalt vertreten lassen.

2. hl w^er Form und hei welchem Gericht können Sie Widerspruch einlegen?

p» Wklerspruc^ muss sphrifdich durch Ihre Rechtsanwältin oder Ihren Rechlsanvalt
b&m

LemH^cht^riln oder LandgerhshtBerUn oder
UüBnstra&e 12-17 T^lerWeg 17-21
10179 Berlin 10989 Beriin

Laid^rw^t Berlin, TurmstraBe 91,10559 Berlin

^nspriegt werden.

Schriftsatz fet in deutscher Sprache zu verfassen.

3. W^riie Fristen müssen Sto eihhalteii?

Der Wk^^rudi tstnicht an eiile Frist gebunden

Geg^ cfie Bitsöiaidung, mit der da* Streibimit leslges^ worden Ist, können Sie unter

damit Sie Btöchwerde einlegen1.

können?

Cter Wert des Beschwerdegeg6nsfendes muss 200,00 Euro öbersteigen.

octer

Die Beschwerde mu^ vom Gericht, das die Bttscheidung getroffen hat, zugelassen
wt^en sein.

hl weicher Form und bei welchem Gericht können Sie Beschwerde einlegen?

üm ̂schwerde ist beim

Lam^ericht Berlin CKJer Landgericht Berlin (xler
Lhiensüafie 12-17 Tegeler W«g 17-21
10179 Beriin 10»^ Berlin



Landgericht Berlin, Turmstraße 91.10559 Berlin

einzulegen, entweder

a) mündlich, durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle bei dem oben
genannten Gericht oder bei ]^em Amtegericht oder

b) schriftlich, durch Übersendung eines Schriftsatzes.

Ihren Schriftsatz müssen Sie in deuföt^er Sprache verfassen.

Welche Fristen müssen Sie einhatten?

Die Beschwerde ist Innerhalb von sechs Monaten einzulegen.

Die Frist beginnt mit dem Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauotsache
oder der anderweitigen Erledigung des Verfahrens. Hauptsache
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Abiauf der sechsmonatigen Frist festoesetzt

r  innerhalb eines Monats nach Zustellung oderformloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden

p'^osUis b;S°gema" ht'"""® """""
Bitte beachten Sie bei mündlicher Einlegung der Beschwerde bei einem Amtsgericht dass

eingeht ^ °ben genannten Gericht

Müssen Sie sich anwaltlich vertreten fassen?

Sie müssen sich nicht anwaltfich vertreten lassen.

Dr. Scholz Kfinger Oelschläger

Ausgefertigt
Berlin, 21.10.2015

Hirsch

JustizbeschBftigt^sHS


